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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 11488/J der Abgeordneten Mag. Loacker und andere wie folgt: 

 

Soweit sich die folgenden Fragen auf die Bundesarbeitskammer (in der Anfrage 
fälschlich als „Bundesarbeiterkammer“ bezeichnet) beziehen, ist wie schon bei der 
Beantwortung der Parlamentarischen Anfragen Nr. 3383/J, 4436/J und 7767/J festzu-
halten, dass diese über kein eigenes Büro verfügt. Vielmehr werden deren Büroge-
schäfte gemäß § 90 Abs. 1 Arbeiterkammergesetz 1992 (AKG), BGBl. Nr. 626/1991, 
durch das Büro der Arbeiterkammer Wien als Büro der Bundesarbeitskammer be-
sorgt. Gemäß § 90 Abs. 2 AKG leitet der Direktor der Arbeiterkammer Wien das Büro 
der Bundesarbeitskammer. Die Bundesarbeitskammer selbst hat somit keine eigenen 
Mitarbeiter/innen. 

Die Bundesarbeitskammer verfügt überdies auch über kein eigenes Budget. Vielmehr 
ist der Arbeiterkammer für Wien für die Besorgung von deren Bürogeschäften gemäß 
§ 90 Abs. 3 AKG von den anderen Arbeiterkammern ein Kostenbeitrag in der Höhe 
von 3% der jährlichen Einnahmen aus Kammerumlagen zu leisten. Dieser Kostenbei-
trag ist Teil der Gebarung der Arbeiterkammer Wien. 

Im Übrigen ist auszuführen, dass die Arbeiterkammern als Selbstverwaltungskörper 
eingerichtet sind. Ein Wesensmerkmal der Selbstverwaltung ist die Besorgung eigener 
Angelegenheiten in weisungsfreier Eigenverantwortlichkeit. Dies schließt auch inter-
ne Kontrolleinrichtungen mit ein. So ist die Prüfung von Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
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keit und Zweckmäßigkeit der Verwaltungsführung der internen Kontrolle der Arbei-
terkammern, insbesondere dem Kontrollausschuss, vorbehalten. 

Darüber hinaus ist auch auf die Kontrolle der Gebarung der Arbeiterkammern durch 
externe Wirtschaftsprüfer zu verweisen. Diese haben die Rechnungsabschlüsse der 
Länderkammern regelmäßig auf ihre rechnerische Richtigkeit, die Übereinstimmung 
mit dem Voranschlag und die ordnungsgemäße Buchführung zu überprüfen. 

Hingegen kommt den staatlichen Behörden gegenüber Selbstverwaltungskörpern 
lediglich ein Aufsichtsrecht zu. Die Grenzen der staatlichen Vollziehung in Bezug auf 
einen Selbstverwaltungskörper werden durch den Umfang des Aufsichtsrechts de-
terminiert. 

Im Fall der Arbeiterkammern wird das Aufsichtsrecht des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz über die Arbeiterkammern sowie die diesem in 
Ausübung der Aufsicht zustehenden Befugnisse in § 91 AKG abschließend geregelt. 
Das Aufsichtsrecht erstreckt sich auf die Prüfung der Gesetzmäßigkeit und die Einhal-
tung der nach dem AKG ergangenen Vorschriften. Die Aufsicht ist somit sowohl in 
ihrem Maßstab als auch in ihren Mitteln gesetzlich genau determiniert. Andere als die 
in § 91 Abs. 2 und 3 AKG geregelten Aufsichtsmittel stehen nicht zur Verfügung. Die 
in § 91 Abs. 4 AKG geregelte Mitwirkungspflicht der Arbeiterkammern besteht daher 
auch nur im Rahmen der in den Abs. 1 bis 3 des § 91 AKG definierten Aufsicht. 

Schließlich ist festzuhalten, dass die Rechnungsabschlüsse der Arbeiterkammern für 
das Jahr 2016 dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
derzeit noch nicht vorliegen. Gemäß § 66 Abs. 2 AKG  sind die Rechnungsabschlüsse 
nämlich – nach Beschluss durch die Vollversammlung – der Aufsichtsbehörde bis zum 
1. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zur Genehmigung vorzulegen. 

Die einzelnen Fragen der gegenständlichen Anfrage können daher derzeit noch nicht 
beantwortet werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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